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ANHANG II 

INFORMATIONEN ÜBER NACH DIESER VERORDNUNG FREIGESTELLTE 
STAATLICHE BEIHILFEN 

TEIL I 

Übermittlung über die IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11      

 

Gießen N 

Riversplatz 1-9, 35394 Gießen 

www.landkreis-giessen.de 

Landkreis Gießen 

Theatervertrag vom 24.08.1990 in Verbindung mit dem Beschluss des 

Kreistags vom 12.12.2022 und Beschluss des Kreisausschusses vom 

26.06.2023 und dem Wirtschaftsplan des Stadttheaters (Stand Oktober 

2023). 

Betriebsbeihilfe Stadttheater Gießen GmbH 

Information_Beihilfemaßnahme_Stadttheater_Gießen_GmbH__2023.PDF 

(lkgi.de) 

Stadttheater Gießen GmbH 

15.12.2023 

Kultur 

 

https://www.lkgi.de/images/formulare_downloads/Der_Landkreis/Kasse_und_Finanzen/Beteiligungen/Information__Beihilfema%C3%9Fnahme_Stadttheater_Gie%C3%9Fen_GmbH_2023.PDF


 

  

1.541.580,00 EURO 



TEIL II 

Übermittlung über die IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11  

Geben Sie bitte an, nach welcher Bestimmung der Allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung die Beihilfemaßnahme durchgeführt wird. 

 



 



 

 

 
*Betriebskostendeckung  

  Aufteilung laut Theatervertrag:   Land 52%, Stadt Gießen 40%, Landkreis Gießen 8%.  

  Die Finanzierungsanteile von Stadt und Landkreis werden im Verhältnis der   

  Geschäftsanteile getragen wodurch auf den Landkreis 9,6% entfallen.  

  Durch die Zusatzvereinbarung zum Theatervertrag vom 04.06.2013 trägt der Landkreis         

  Gießen für die anteiligen Tariferhöhungen seit 2012 nur 6,4% dieser Kosten.  

  

1.541.580 EURO* 

 



 
 
 
 

Modul für Transparenz der Gewährung staatlicher Beihilfen 
(TAM) – Formular 

 

 

SA.-Nummer der Beihilfesache SA 102048 (letzte SA-Nr. für Zuwendung in 
2022)  

Name des Beihilfeempfängers Stadttheater Gießen GmbH 

Handelsregisternummer 
(Alternativ: St-Nr., USt-IdNr.) 

HR B 95 

Art des Beihilfeempfängers (KMU oder 
Großunternehmen) 

KMU 

Region Gießen (Hessen) 

Wirtschaftszweig (NACE, WZ 2008) Kultur 

Beihilfeinstrument Zuschuss 

Ziel der Beihilfe (Artikel der AGVO) Förderung der Kultur 

Tag der Gewährung 30.04.2023, 30.09.2023, 15.12.2023 

Nominalbetrag 1.541.580,00 Euro 

Beihilfeelement, in voller Höhe 1.541.580,00 Euro 

Bewilligungsbehörde Landkreis Gießen 

Kofinanziert Land Hessen, Stadt Gießen 

 
 

Entsprechend Anhang III AGVO 
Bestimmungen für die Veröffentlichung der 
Information zu Einzelbeihilfen über 500.000 € 
nach Art. 9 Abs. 1 Buchstabe c AGVO 

 

   


